
Alle Stadtratsfraktionen sind nun Antragsteller  

  

 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 31.05.2017 öffentlich 
Entscheidung 
 

Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 
 

22.08.2017 öffentlich  
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 23.08.2017 öffentlich  
Vorberatung 
 

Stadtrat 30.08.2017 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Antrag der Fraktionen CDU/FDP, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM  zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) sowie der Zuständigkeitsordnung der 
Ausschüsse des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) 

  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Die Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 Zuständigkeit des Oberbürgermeisters  und der beschließenden Ausschüsse  
 
(1) Der Oberbürgermeister entscheidet abschließend über:  
 
. 
. 
 
      3. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA, deren Vermögenswert 
          250.000,- 100.000,- Euro nicht übersteigt, … 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2017/03048 
Datum:   23.05.2017 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Scholtyssek, 
Andreas 
Plandatum:     
   



 4) Der Finanzausschuss entscheidet abschließend über:  
 
. 
. 
 
     3. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA mit Ausnahme von         
         Schenkungen und Darlehen der Stadt Halle (Saale), soweit deren Vermögenswert über  
         250.000,-  100.000,- Euro beträgt und 1.000.000,- Euro nicht übersteigt, 
 
 
 
 
 
 
2. Die Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) ist 
entsprechend anzupassen 
 
 
 
 
gez. Andreas Scholtyssek     gez. Dr. Bodo Meerheim  gez. Johannes Krause      
Fraktionsvorsitzender      Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender  
CDU/FDP       DIE LINKE    SPD 
 
gez. Dr. Inés Brock      gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzende      Fraktionsvorsitzender 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN     MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM    
 
 
 
 
 
 
 
Begründung:                                                                                                                                   
 
 
Mit diesem Antrag orientiert sich der Antragsteller am Kommentar Wiegand / Grimberg zur 
Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt 3. Auflage 2003. Die Autoren gingen im Rahmen einer 
Muster-Hauptsatzung jeweils von einem Vermögenswert in Höhe von 50.000,- Euro aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                          26. Mai 2017 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 31.05.2017 
Antrag der CDU/FDP-Fraktion zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) 
sowie der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Stadtrates der Stadt Halle 
(Saale) 
Vorlagen-Nummer: VI/2017/03048  
TOP: 9.4 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Oberbürgermeister verweist den Antrag zur Beratung in den Ausschuss für 
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung, den Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten, den Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben 
nach der VOB, VOL, HOAI und VOF sowie den Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften. 
 
 
 
Begründung: 
  
Bei der vom Antragsteller in Bezug genommenen Mustersatzung handelt es sich 
ausdrücklich um eine Empfehlung für eine Hauptsatzung einer kreisangehörigen Stadt mit 
mehr als 25.000 Einwohnern. Die dort beispielhaft vorgeschlagenen Wertgrenzen sind daher 
auf die kreisfreie Stadt Halle (Saale) nicht übertragbar.  
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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